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4. Das Dokument soll nicht enthalten: Volltext der Anträge auf 

Informationszugang 

5. Das Dokument soll Einträge der Dienststellen enthalten, deren 

Rechtsnachfolger diese Dienststelle ist. 

6. Bitte machen Sie die beantragten Informationen in maschinenlesbarer 

Form (XLSX, CSV, XML, JSON und/oder andere) zugänglich, falls diese in 

einer solchen vorliegen. Sofern Sie die beantragten Informationen nicht 

maschinenlesbar, also bspw. nur als PDF-Dateien (oder vergleichbar) zu-

gänglich machen, begründen Sie dies bitte im Bescheid (bspw. "nicht mehr 

auffindbar", eigene Rechtsauslegung). 

7. Falls das angefragte Dokument nicht vorliegt: Dokument mit Erläute-

rung, inwiefern diese Dienststelle kein Verzeichnis über erfolgte Anträge 

auf Informationszugang und deren Gebühren führt und wie dies mit den 

Anforderungen an die Aktenführung vereinbar ist. (falls vorhanden) 

Der Zugang zu amtlichen Informationen stärkt die demokratische Mei-

nungs- und Willensbildung und verbessert Kontrolle und Akzeptanz 

staatlichen Handelns. 

Auf Ihren Antrag hin mache ich Ihnen gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 IFG die 

als Anlage beigefügte Übersicht über die hier eingegangenen IFG-Anträge 

zwischen dem 5.12.2019 und dem 31.12.2023 zugänglich. In 

maschinenlesbarer Form liegt dieses Dokument nicht vor. 

Weitere Dokumente gemäß Ihres Antrags liegen im Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 

(BMUV) ebenfalls nicht vor. 

Die Bearbeitung einschließlich der Veraktung von Informationsanträgen 

nach UIG/IFG/VIG erfolgt dezentral durch das jeweils fachlich zuständige 
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Hinweise zum Datenschutz: 

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten (z. B. Name und An-
schrift) wurden bzw. werden zum Zwecke der Kontaktaufnahme und Bear-
beitung Ihres Anliegens verarbeitet. Die Rechtsgrundlage dafür ist Artikel 6 
Absatz 1 Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit § 3 
Bundesdatenschutzgesetz. Ihre Daten werden gemäß den für die Aufbewah-
rung von Schriftgut geltenden Fristen der Registraturrichtlinie, die die Ge-
meinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) ergänzt, gespei-
chert. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte finden 
Sie in der Datenschutzerklärung des BMUV: www.bmuv.de/datenschutz  

 

http://www.bmuv.de/datenschutz

